
Öffentliche Bekanntmachung 
 
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Ausschüsse des 
Kreistages des Landkreises Altenburger Land   
 
 

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages des Landkreises Altenburger Land hat in 
seiner 20. Sitzung am 2. Februar 2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Beschluss Nr. 39: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Durchführung der Maßnahmen der 
Schulsozialarbeit durch folgende Träger der freien Jugendhilfe: 
 

a) Für den Schulstandort Grundschule Windischleuba 
der Innova Sozialwerk e.V. 
Zschernitzscher Straße 13, 04600 Altenburg 
Vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Nikolaus Dorsch 

 
b) Für den Schulstandort Grundschule Gößnitz/ Ponitz 

das Ev.-Luth. Magdalenestift 
Stiftsgraben 20, 04600 Altenburg 
Vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dirk Keiner 

 
Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Würdigung der Haushaltssatzung des 
Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2023 durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde. 
 
Sollten an einem Schulstandort die Voraussetzungen zur Förderung gemäß der 
„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit“ nicht erfüllt werden können, wird das 
Angebot der Schulsozialarbeit am nächst möglichen nachfolgenden Schulstandort 
auf der Prioritätenliste ausgeführt. 
 
Die Träger werden beauftragt, Vereinbarungen mit dem zuständigen Schulamt bzw. 
in dessen Auftrag mit der Schule über die inhaltliche Ausgestaltung abzuschließen. 
Ebenso ist eine Vereinbarung mit der Schulverwaltung über die Bereitstellung der 
sächlichen Voraussetzungen abzuschließen. 
 
 
 
 
Uwe Melzer 
Landrat 
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